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^rotofoll
1er oriientltdjnt Sclcgicrtcn«

toerfantmlutig btê fthweijer.
(SewerbeöcreinS 7. u. 8. Suit
1894 iut £>otel J. „Söwen"
in ôeriSau.

3. ©flitntg
Sonntag 8. guli, bortnittagé 8 liijr.

(®d)Iup.)
©8 folgt nun bie Behanblung be§ ^Weitem ®kema8:

®er Befähigungsnachweis im tganbwerf.
®er befteüte ^Referent, tgerr 3ReiIi, Stebaftor ber ©<hul)=

ma<her?eitung in SEurbentljal, bat folgenbe SC^efen aufgefteüt,
toel<be border ben ^Delegierten gebrucft ausgeteilt morben jfinb :

1. ®er Befähigungsnachweis ift in ben heutigen Seither»
hältniffen Weber praftifck burchführbar, nock fann Don ikut bie

Hebung beS tganbwerferftanbeS ober bie beffere ©icherftellung
feiner ©giften? erwartet toerben. ®ie mit bem BefähigungS»
nactjWeiS nottoenbig oerbunbene fd&arfe Slbgrenjung ber einzelnen
©ewerbe fükrt nur ?u enblofen ©treitigfeiten unter bermanbten
©ewerfen unb hemmt bie freie ©ntfaltung ber borwärtS
ftrebenben ipanbwerfer, Wäkrenb ©rofcinbufirie unb Kapital
f'<h auf Soften beS Kleingewerbes weiter entwidelu löntten.
Ser ©djwei?. ©ewerbeberein fann be§kaI6 bie SBieberein»

fäkrung beS Befähigungsnachweis nicfjt empfehlen.
2. ®te mit ber BMebereinfüIjrug beS BefähigungSnadj»

toeifeS begwecEte Befämpfung ber Sßfufdberei unb gewiffenlofen
®onfurren? im fèanbwerf läßt fick beffer erzielen einerfeitS

burdk Hebung ber S3erufStüdt>tigfeit unb fefteS Süfammenljalten
ber SReifterfckaft-, anberfeitS burck gefeklidje Borfchriften gegen
unreelle Slnpreifungen unb Borfpiegelungen, fchwinbelhafte
SluSberfäufe u. bgl.

3. OReifterprüfur.gen biirften gleich ben SekrlingSprüfungen
infoweit einen ibeeKen Buken haben, als baS Bemühen um
ben ®itel „©eprüfter SReifter" bie jungen JQanbWerfer p
gfleifs unb ©trebfamfeit anfpornen, ihre jjreube ?um SSeruf
unb ?ur Slrbeit beleben unb bem als berufstüdjtig befunbeneu
§anbwer!Smeifter mehr Sichtung unb Vertrauen erwerbett
fönnten. ©ine rechtliche S3ebeutuug wirb aber ben üfteifter»
Prüfungen fchon beSkalb nicht perfannt werben, weit baS

©djweijerpolf faum jemals einem ©efek feine Sufiimmung
gäbe, baS bie längft abgerafften Borredjte einjelner ©tänbe
ober Bürger wieber einfuhren wollte.

4. ®er ©<hwei?erifcke ©ewerbeberein wirb, inbem er bie
Söeftrebungen für ©rlangung eines fcbweijerifdjen ©ewerbe»
gefekeS unabläffig fortfekt, auch bie borerwäijnten fragen
näher prüfen unb babei feine SBünfdje in biefem ©inne pr
©eltung bringen.

§err SReili begrünbet biefe ®kefen im SBefentlidjen wie
folgt :

3n bieten §anbwerferfreifen tritt pr 3eit bie gforberung
nach ©inführung beS BefähtgungSnachweifeS auf. ®ie alte
Sunftorbnung würbe baburctj wieber eingeführt. SBir müffen
aber mit ber freiheitlichen ©ntwicftung, mit ben Stfwtfachen
rennen. SBir haben im allgemeinen feinen ©runb, bon einem
Surücfgehen beS ganbwerfS ?u fprecken. Sn §anbet unb
Snbuftrie wäre ber Befähigungsnachweis abfolut unburdh'
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Sonntag 8. Juli, vormittags 8 Uhr.

(Schluß.)

Es folgt nun die Behandlung des zweiten. Themas:
Der Befähigungsnachweis im Handwerk.

Der bestellte Referent, Herr Meili, Redaktor der Schuh-
macherzeitung in Turbenthal, hat folgende Thesen aufgestellt,
welche vorher den Delegierten gedruckt ausgeteilt worden ssind:

1. Der Befähigungsnachweis ist in den heutigen Zeitver-
Hältnissen weder praktisch durchführbar, noch kann von ihm die

Hebung des Handwerkerstandes oder die bessere Sicherstellung
seiner Existenz erwartet werden. Die mit dem Befähigungs-
Nachweis notwendig verbundene scharfe Abgrenzung der einzelnen
Gewerbe führt nur zu endlosen Streitigkeiten unter verwandten
Gewerken und hemmt die freie Entfaltung der vorwärts
strebenden Handwerker, während Großindustrie und Kapital
sich auf Kosten des Kleingewerbes weiter entwickeln können.
Der Schweiz. Gewerbeverein kann deshalb die Wiederein-
sührung des Befähigungsnachweises nicht empfehlen.

2. Die mit der Wiedereinführug des Befähigungsnach-
weises bezweckte Bekämpfung der Pfuscherei und gewissenlosen
Konkurrenz im Handwerk läßt sich besser erzielen einerseits

durch Hebung der Berufstüchtigkeit und festes Zusammenhalten
der Meisterschaft, anderseits durch gesetzliche Vorschriften gegen
unreelle Anpreisungen und Vorspiegelungen, schwindelhafte
Ausverkäufe u. dgl.

3. Meisterprüfungen dürften gleich den Lehrlingsprüfungeu
insoweit einen ideellen Nutzen haben, als das Bemühen um
den Titel „Geprüfter Meister" die jungen Handwerker zu
Fleiß und Strebsamkeit anspornen, ihre Freude zum Beruf
und zur Arbeit beleben und dem als berufstüchtig befundeneu
Handwerksmeister mehr Achtung und Vertrauen erwerben
könnten. Eine rechtliche Bedeutung wird aber den Meister-
Prüfungen schon deshalb nicht zuerkannt werden, weil das
Schweizervolk kaum jemals einem Gesetz seine Zustimmung
gäbe, das die längst abgeschafften Vorrechte einzelner Stände
oder Bürger wieder einführen wollte.

4. Der Schweizerische Gewerbeverein wird, indem er die
Bestrebungen für Erlangung eines schweizerischen Gewerbe-
gesetzes unablässig fortsetzt, auch die vorerwähnten Fragen
näher prüfen und dabei seine Wünsche in diesem Sinne zur
Geltung bringen.

Herr Meili begründet diese Thesen im Wesentlichen wie
folgt:

In vielen Handwerkerkreisen tritt zur Zeit die Forderung
nach Einführung des Befähigungsnachweises auf. Die alte
Zunftordnung würde dadurch wieder eingeführt. Wir müssen
aber mit der freiheitlichen Entwicklung, mit den Thatsachen
rechnen. Wir haben im allgemeinen keinen Grund, von einem
Zurückgehen des Handwerks zu sprechen. In Handel und
Industrie wäre der Befähigungsnachweis absolut undurch-
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fü^r&or ; für baS Hanbmerf mürbe er nur neue fÇeffeln bringen,
mag an ben Sonfequengen ber öfterr. ©emerbeorbnung nach*

gemiefen mirb, unb feineSmegS bte guten grüdjte bringen,
toeldje biele non ibm erboffen. Sa3 Sleinbanbmerf fann
auf anberm Söege feine Sage berbeffera, als mit einer rücf*

fchrittlidjen fßolitif, bie su nicïjtê führt. Sie borliegenben
Slnträge fönnen als Sßoftulat für eine fommenbe ©emerbe*

gefefcgebung bienen.
ÜRadjbem ba§ Referat beê Herrn ßReili bom fjjräftbium

gebübrenb berbanft morben, eröffnet bie Silfuffion Herr
fRingger (St. ©aßen). Sie alten fünfte maren ebenfo menig
nüfclidj als bie jeßige fbßranfenlofe ©emerbefreibeit. SBenu

Herr ÜReili in Sbefe 1 ben ^Befähigungsnachweis bermirft,
fo mujj fRebner biefer ainficfjt toiberfprec^en unb menn in
Sbefe 3 begtueifelt toirb, bafj baS Sdßweiserbolf Iängft ab*
geschaffte 23orred)te eingelner Stänbe ttieber einführe, fo glaubt
er auf bie SSorredjte miffenfcbaftlidjer IBerufSarten berroeifen
SU fönnen. Herr fRingger beantragt, Sbefe 3 su ftreicben
unb in Sbefe 1 einsufchalten: „...Sie mit bem fBefäbtgungS*
nacbtoeiS als aßgemein oerbinblicbe gorberung sur Setreibung
jebeS Berufes notmenbig oerbunbene fcbarfe Abgrenzung ber

einseinen ©etnerbe fübrt so enblofen Sheitigfeiten..."
Herr Honegger (St. ©aßen) môdjte boute über bie An*

träge SReilt nicht abftimmen, fonbern fie ben ©eîtionen sur
SiSfuffion unterbreiten. Sßenn im Schweis. ©etnerbeberein

getoiffen goroerungen gegenüber immer gefagt mirb, eS fei
nichts su machen, müffen tnir uns nicht beflagen, menn anbere

Greife in anbern fRidijtungen baSfelbe fagen. Surd) einen

boreiligen SBefdjIufe toerbe uu§ ein fßräjubis gefchaffen für
bie ©emerbegefefcgebung.

Herr fReß (Bäcferberbanb) tritt ben Anträgen beS Herrn
SReili entgegen unb marnt bie Serfammlung, biefelben ansu*
nehmen. Arbeiten mir für bie ©inführung ber obligatorifcben
SeßrlingSprüfungen in ben SerufSberbänben. — Auch §err
bugler (Bafel) hält bie borliegenbe fjrage für su menig ab*

geflärt unb unterftüßt ben Antrag beS Herrn Honegger.
Herr 3Reili ermibert ben Doponenten, baß ber BefäßigungS*

nadjtoeiS mobl in mancher Beziehung feine Berechtigung habe,

man möge fid) jebod) feinen 3ßufionen hingeben über bie

3RögIid)feit feiner Ausführung unb an bie grüdjte feiner aß*

fälligen ©infüßrung feine unerfüßbaren Hoffnungen fnüpfen.
Herr fRßcßner (2larau) ift mit Herrn 2Reili barin einoer*

ftanben, bafj mir ben BefäbtgungSnadjroeiS nicht erlangen
fönnen. ©r benft fid) iebod) biefe ©inricßtung anberS als
im Sinne ber öfterr. ©emerbeorbnung. gür Sfjefe 2 möchte

er folgenbe Raffung borfdilagen: „Sie besmedte Befämpfung
ber Sfufdberei unb gemiffenlofen Äonfurrens im Honbroerf ift
nur su erreichen burcb Auffteßung einer fcßmeiser. ©emerbe*

orbnung unb bamit oerbunbenen obligatorifcben BerufSgenoffen*
fcbaften."

3n Besug auf Sbefe 4 beantragt Herr SRßcßner, ben

Sdjlufjfah su änbern roie folgt: „...bie borermähnten fragen
prüfen unb ber näcßften Selegiertenoerfammlung besüglicben

Bericht unb Antrag fteflen."
Herr Bräfibent macht barauf aufmerffam, bafj ber Orb*

uungSantrag Honegger in Sbefe 4 bereits berücffidjtigt fei,
inbem man bie grage beute feineSmegS enbgültig entfdjeiben
moße. ©benfo ftebe bie Anfidjt beS Herrn iReß berjenigen
beS Herrn ÜReili bureaus nicht gegenüber. Herr ÜReili be*

fäntpfe offenbar nur biejenigen BefäßigungSnachweife, bon
welchen baS ftaailicße fRedjt sur Ausübung beS bezüglichen
Berufes abhängig fei, feineStoegS aber BefäßigungSnachweife,
weldje bon BerufSgenoffenfdjaften eingeführt feien. Seßtere

Begebungen feien im ©egenteil su unterftüßen.
ÜRit biefer Sarlegung feiner Auffaffung, mie fie • bon

Seite beS BräfibiumS erfolgte, erflärt ficb Herr 3Reili boß*
ftänbig einberftanben.

Herr ©amma (Altborf) mödbte bie Sbefen Bleili ben

Seftionen sur SiSfuffion borlegen. Herr Btetli fann einer

folgen Uebermeifung suftimmen.

Sie Berfammlung erflärt ficb bamit einberftanben, baff
bie gefteßten Anträge bem ©entraloorftanbe sur Vorlage an
bie Seftionen übermittelt unb nachher Bericht unb Slntrag
SU Hauben einer folgenben Selegiertenoerfammlung gefteflt
merben.

Ilm 11 % Uhr erflärt Herr Sßräftbent Sr. Stößel bie

Selegiertenoerfammlung für gefdhloffen.

Sie föiöklfübrifüttott im $t. im Sûfjre 1893.
(SluS bem foeben oon ber tauf, ©efeüfdßaft herausgegebenen

„23ertd)t über Marthel unb 3nbuftrie im St. Rurich")-

Sie SRöbelfabrifation nahm im Saljre 1893 ihren ge=

mohnten ©ang; benn biefe 3nbuftriebranche hat im ©egen*
faß su bieten anbern ben grofeen Sßorsug ber Stabilität.

SRefjrere SRößelfabrifen im Santon 3ürich haben ftdh

im ßaufe be§ 3ahreS bergröfeert, unb es ftnb einige fteinere
neue entftanben.

Ser 3oßfrieg mit f^ranfreidh hatte einen günftigen ©in*
fïufe auf bie fd)tt>eiserifd)e SRöbelfabrifatiou; immerhin merben

nod) reiche g-antafiemöbel troß ben enormen Spefen au?

fjranfreidh importiert.
3n Sesug auf ben Stil gibt fidj eine merftidhe Slenbe»

rung im ©efdhmad unb in ber g-abrifation funb. Sie
beutfche IRenaiffance hat ihre guten Sage gehabt; heute

müffen fidh bie gabrifanten aßmäblidß mieber mehr bem fran*
Söfifdfen ©efdhmacf anbequemen. ÜRan fommt mehr unb mehr

Sur ©inftcht, bafe bie fdjarffantigen ©efimfe unb profile mit
großen SluSlabungen unb ißerfröpfungen unbequem unb un*
prafttfd), ja oft gefährlich finb unb beim fReinigen grofee

3Rüf)e oerurfa^en. SeShalb menbet man fidh wieber ben

ÜRöbeln im Stile SouiS XV. su. ©in folcher Umfdjioung
ift nidßt su bebauern, inbem bei biefen gormen bie Hanb*
arbeit mieber mehr sur ©eltung fommt.

3n Hotelmöbeln mirb aus Seutfchlanb, befonberS aus

Serlht, immer nodh feßmunghaft eine s®ar hübfeh auSfehenbe,
aber fehr flüchtig gemachte SBare importiert. SlnberfeitS
laffen biete Hoteliers im 3nlanb bei fleinen Sanbf<hreinern
tannene SRöbel geringfter Sorte anfertigen.

gür bte Stuhlfabrifation finb mehrere iulänbifdhe gabrifen
eigens unb borsüglidh eingeridhtet, unb halten ber beutfdfen
Sonfurrens Stanb. Sie SBienerfeffel auS gebogenem H0I3
finb eher im Slbgang begriffen.

©ine bebenflidje ©rfcheinung ift eS, baff bas Slufebaum*
hols, baS fdjönfte SRöbelhols, oon 3ahr su 3ahr immer
teurer mirb. Ser fßreiS beSfetben ift feit sehn 3ah«n um
mehr als fünfzig Prozent geftiegen. Sie Haupturfache hiebou

ift ber aufjerorbentlidß grofee Söebarf ber ©emeßrfchaftfabrifett.
2Ran hat beShalb angefangen, fidj mit gebeiztem Suchen*

hols su behelfen.
Sie greife bon SBudjenhols unb anbern Saubhölseru fotoie

bon Sanenhols finb unoeränbert geblieben.
Ser fßreiS beS Sdheßadf —- sut Bereitung ber Sßolitur

unb Sacfe — fteigt fortroährenb unb hat jeßt eine Hö^e
erreicht mie nodh nie suoor. @8 foß bieS bie golge eineS

fogen. fRingS fein.
Sie zahlreichen übrigen ÜRöbelfournituren geigen feine

fßretSabmeidjungen. Sie SBefdhläge merben faft ohne SluS*

nähme aus Seutfchlanb bezogen.

Sie ©efcfjäftsoerbättniffe ber ©olbleiften* unb Spiegel*
fabrifation finb im SeridhiSfaljr ungefähr bie gleichen ge<

blieben mie im SSorjahr. ©S mirb bon berfelben sur 3eü
bornehmlich für ben SSebarf beS 3nlanb3 gearbeitet, mo fte

fidj immer noch ber ftarfen auSlänbifdjen unb bauptfädßtcb
ber beutfdhen Sîonfurrens su ermehren hat, welch lefctere be*

fanntlich feit bem 3oßfrieg mit granfrei^ bermehrte 2tn*

ftrengungen madht, ihren Slbfaß in ber Schweis unb nament*

lidh auch in 3ürid) auSsubehnen.
Siefe Sonfurreus macht ftch im befonberu auch geltenb

beim Sïrtifel courante Spiegel, in bißiger unb mittlerer SBare,
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führbor; für dos Handwerk würde er nur neue Fesseln bringen,
was an den Konsequenzen der österr. Gewerbeordnung nach-
gewiesen wird, und keineswegs die guten Früchte bringen,
welche viele von ihm erhoffen. Das Kleinhandwerk kann
auf anderm Wege seine Lage verbessern, als mit einer rück-

schrittlichen Politik, die zu nichts führt. Die vorliegenden
Anträge können als Postulat für eine kommende Gewerbe-
gesetzgebung dienen.

Nachdem das Referat des Herrn Meili vom Präsidium
gebührend verdankt worden, eröffnet die Diskussion Herr
Ringger (St. Gallen). Die alten Zünfte waren ebenso wenig
nützlich als die jetzige schrankenlose Gewerbefreiheit. Wenn
Herr Meili in These 1 den Befähigungsnachweis verwirft,
so muß Redner dieser Ansicht widersprechen und wenn in
These 3 bezweifelt wird, daß das Schweizervolk längst ab-

geschaffte Vorrechte einzelner Stände wieder einführe, so glaubt
er auf die Vorrechte wissenschaftlicher Berufsarten verweisen

zu können. Herr Ringger beantragt, These 3 zu streichen
und in These l einzuschalten: „...Die mit dem Befähigungs-
Nachweis als allgemein verbindliche Forderung zur Betreibung
jedes Berufes notwendig verbundene scharfe Abgrenzung der

einzelnen Gewerbe führt zu endlosen Streitigkeiten..."
Herr Honegger (St. Gallen) möchte heute über die An-

träge Meili nicht abstimmen, sondern sie den Sektionen zur
Diskussion unterbreiten. Wenn im Schweiz. Gewerbeverein
gewissen Forderungen gegenüber immer gesagt wird, es sei

nichts zu machen, müssen wir uns nicht beklagen, wenn andere

Kreise in andern Richtungen dasselbe sagen. Durch einen

voreiligen Beschluß werde uns ein Präjudiz geschaffen für
die Gewerbegesetzgebung.

Herr Rey (Bäckerverband) tritt den Anträgen des Herrn
Meili entgegen und warnt die Versammlung, dieselben anzu-
nehmen. Arbeiten wir für die Einführung der obligatorischen
Lehrlingsprüfungen in den Berufsverbänden. — Auch Herr
Kugler (Basel) hält die vorliegende Frage für zu wenig ab-

geklärt und unterstützt den Antrag des Herrn Honegger.
Herr Meili erwidert den Ovponenten, daß der Befähigungs-

Nachweis wohl in mancher Beziehung seine Berechtigung habe,

man möge sich jedoch keinen Illusionen hingeben über die

Möglichkeit seiner Ausführung und an die Früchte feiner all-
fälligen Einführung keine unerfüllbaren Hoffnungen knüpfen.

Herr Rychner (Aarau) ist mit Herrn Meili darin einver-

standen, daß mir den Befähigungsnachweis nicht erlangen
können. Er denkt sich jedoch diese Einrichtung anders als
im Sinne der österr. Gewerbeordnung. Für These 2 möchte

er folgende Fassung vorschlagen: „Die bezweckte Bekämpfung
der Pfuscherei und gewissenlosen Konkurrenz im Handwerk ist

nur zu erreichen durch Aufstellung einer schweizer. Gewerbe-

ordnung und damit verbundenen obligatorischen Berufsgenossen-
schaffen."

In Bezug auf These 4 beantragt Herr Rychner, den

Schlußsatz zu ändern wie folgt: „...die vorerwähmen Fragen
prüfen und der nächsten Delegiertenversammlung bezüglichen

Bericht und Antrag stellen."
Herr Präsident macht darauf aufmerksam, daß der Ord-

nungsantrag Honegger in These 4 bereits berücksichtigt sei,

indem man die Frage heute keineswegs endgültig entscheiden

wolle. Ebenso stehe die Ansicht des Herrn Rey derjenigen
des Herrn Meili durchaus nicht gegenüber. Herr Meili be-

kämpfe offenbar nur diejenigen Befähigungsnachweise, von
welchen das staatliche Recht zur Ausübung des bezüglichen
Berufes abhängig sei, keineswegs aber Befähigungsnachweise,
welche von Berufsgenossenschaften eingeführt seien. Letztere

Bestrebungen seien im Gegenteil zu unterstützen.

Mit dieser Darlegung seiner Auffassung, wie sie -von
Seite des Präsidiums erfolgte, erklärt sich Herr Meili voll-
ftändig einverstanden.

Herr Gamma (Altdorf) möchte die Thesen Meili den

Sektionen zur Diskusston vorlegen. Herr Meili kann einer
solchen Ueberweisung zustimmen.

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden, daß
die gestellten Anträge dem Centralvorstande zur Vorlage an
die Sektionen übermittelt und nachher Bericht und Antrag
zu Handen einer folgenden Delegiertenversammlung gestellt
werden.

Um II2/4 Uhr erklärt Herr Präsident Dr. Stößel die

Delegiertenversammlung für geschlossen.

Die Möbelfabrikation im Kt. Zürich im Jahre 1893.
(Aus dem soeben von der kauf. Gesellschaft herausgegebenen

„Bericht über Handel und Industrie im Kt. Zürich").

Die Möbelfabrikation nahm im Jahre 1893 ihren ge-
wohnten Gang; denn diese Jndustriebranche hat im Gegen-
satz zu vielen andern den großen Vorzug der Stabilität.

Mehrere Möbelfabriken im Kanton Zürich haben sich

im Laufe des Jahres vergrößert, und es sind einige kleinere
neue entstanden.

Der Zollkrieg mit Frankreich hatte einen günstigen Ein-
fluß auf die schweizerische Möbelfabrikation; immerhin werden
noch reiche Fantasiemöbel trotz den enormen Spesen aus
Frankreich importiert.

In Bezug auf den Stil gibt sich eine merkliche Aende-

rung im Geschmack und in der Fabrikation kund. Die
deutsche Renaissance hat ihre guten Tage gehabt; heute
müssen sich die Fabrikanten allmählich wieder mehr dem fran-
zösischen Geschmack anbequemen. Man kommt mehr und mehr

zur Einsicht, daß die scharfkantigen Gesimse und Profile mit
großen Ausladungen und Verkröpfungen unbequem und un-
praktisch, ja oft gefährlich sind und beim Reinigen große
Mühe verursachen. Deshalb wendet man sich wieder den

Möbeln im Stile Louis XV. zu. Ein solcher Umschwung
ist nicht zu bedauern, indem bei diesen Formen die Hand-
arbeit wieder mehr zur Geltung kommt.

In Hotelmöbeln wird aus Deutschland, besonders aus

Berlin, immer noch schwunghaft eine zwar hübsch aussehende,
aber sehr flüchtig gemachte Ware importiert. Anderseits
lassen viele Hoteliers im Inland bei kleinen Landschreinern
tannene Möbel geringster Sorte anfertigen.

Für die Sluhlfabrikation sind mehrere inländische Fabriken
eigens und vorzüglich eingerichtet, und halten der deutschen

Konkurrenz Stand. Die Wienersessel aus gebogenem Holz
sind eher im Abgang begriffen.

Eine bedenkliche Erscheinung ist es, daß das Nußbaum-
holz, das schönste Möbelholz, von Jahr zu Jahr immer
teurer wird. Der Preis desselben ist seit zehn Jahren um
mehr als fünfzig Prozent gestiegen. Die Hauptursache hievon
ist der außerordentlich große Bedarf der Gewehrschaftfabriken.
Man hat deshalb angefangen, sich mit gebeiztem Buchen-
holz zu behelfen.

Die Preise von Buchenholz und andern Laubhölzern sowie

von Tanenholz sind unverändert geblieben.
Der Preis des Schellack —' zur Bereitung der Politur

und Lacke — steigt fortwährend und hat jetzt eine Höhe

erreicht wie noch nie zuvor. ES soll dies die Folge eines

sogen. Rings sein.

Die zahlreichen übrigen Möbelfournituren zeigen keine

Preisabweichungen. Die Beschläge werden fast ohne AuS-

nähme aus Deutschland bezogen.
Die Geschäftsverhältnisse der Goldleisten- und Spiegel-

fabrikation sind im Berichtsjahr ungefähr die gleichen ge-

blieben wie im Vorjahr. Es wird von derselben zur Zeit
vornehmlich für den Bedarf des Inlands gearbeitet, wo sie

sich immer noch der starken ausländischen und hauptsächlich

der deutschen Konkurrenz zu erwehren hat, welch letztere be-

kanntlich seit dem Zollkrieg mit Frankreich vermehrte An-
strengungen macht, ihren Absatz in der Schweiz und nament-

lich auch in Zürich auszudehnen.
Diese Konkurrenz macht sich im besondern auch geltend

beim Artikel courante Spiegel, in billiger und mittlerer Ware,
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bei bereit S3erzoUung ber fdf)on roieberpolt gerügte SRiftftanb
immer nop fortbeftept, baft fertige Spiegel mit Stapmen
unb blofteg «Spiegelglas ben gleichen 3oü bezahlen, erftere
aber burp zwecfmäftige SSerpadfung in bloften Saugen, opne
Siften, gnafi netto oergollt eingeben, roäprenb bag als fralb»
fabrifat bienenbe Spiegelglas, bas pr Skrpacfung fcptoerer
Gilten bebarf, brutto p üerptten ift, unb baper mit minbe«
ftenS fobiel Spefen behaftet roirb, als bas mie ermähnt Per»

patïte ©anzfabrifat.
Saft biefe unbillige 3oß&ebanbfang bie auswärtige Son»

furrenz in ben fertigen couranten Spiegeln — namentlich
mit oerfröpften Gahmen — pm Nachteile ber inlänbifpen
3nbuftrie, bie nur bie Gahmen fabriziert unb bag ©lag Pom
SluSlanbe beziehen muft, ganz ungebüprlip begür.ftigt, liegt
auf ber franb. SeSpalb fann bie lefttere eben nur nop ba
bas fÇelb behaupten, mo bie anerfannt beffere Dualität ber
fchmeizerifchen gabrifate ins ®emitht fällt.

2Rit 33ezug auf feinere Salonfpiegel, bie früher unb zum
Seil jeftt noch namentlich aus ißariS bezogen mürben, fann
hingegen fonftatiert roerben, baft nun ber föebarf au folpen
mehr unb mehr im 3nlanb gebellt roirb. @8 ift bieS ein
@rjah für ben anbermeitig, befonberS burp bie SSerminbe»

rung beS ©rportS im ßeiftengefpäft entftanbenen StuSfall.
Sie gegenroärtige fantonale ©eroerbeauSftelfang in 3ürip

bietet ©elegenpeit, zu fepen, ma8 bie 3ürper Subuftrte auf
biefem ©ebiete zu leiften imftanbe ift.

jSer Sproeizerifpe ©lafermeifter»
perein hält bie bieSfährige orbentiipe
©enerafaerfammlung Sonntag ben 26.
Sluguft 1894, üormittagS punit 10 Uhr,
im frotel zunt „fßfauen" am 3elt»eg
in 3ürtp.

®Sraftanben:
SßrotoloÜ ber leftten ©eneraloerfamm»
lung,
Jahresbericht beS SfarftanbeS unb
ber Seftionen,
Slbnapme ber 3ahre8reihnung unb

23eript ber ffteoiforen unb Aufnahme neuer ÜRitglieber,
Söaplen: a. beS 33ororteS, b. beS ßentraloorftanbeS,
SSefpluftfaffung über ©tnfüprung eines SteguIatiPeS betr.

Regelung beS fieprlingSroefenS,
Sériât über bie Stellungnahme beS SSereinS zum Sub»

miffionsmefen,
UnoorbergefepeneS unb freie SInträge,
33efup ber lantonalen ©eroerbeauSftelfang in 3iWcP-

9leucftc cibg. patente für ©rftnbungc«
fdjlueiäcrifäjen Urfprung§.

SReue beroeglipe 23orfpannüorriptung für SSrabanterpftüge,
Pon Slug. Sutoit in ßpaoanneS bei SRoubon. — Stutoma»

tifcher Spürfpliefter mit regulierbarer griftionSpemmung, non

©ottfr. ŒRefter, fralbeneggquariier 7, Sürip IV. — SKoft

Zum Secfen Pon guftbobenöffnungen ; ßineal; SBinfel au8

^rofileifen, non Snobel u. .freer in glumS. — Steuer fßetrol»

motor, oon Samuel S3äptolb, SRafpinenfabrifant in Stecf»
born. — SRatraftenfeber, non SlloiS gelip, Sattler in grauen»
felb. — 3foIierungSgrunbplatte mit SRantel für 3immeröfen,
Pon ©ebr. ßincfe in 3ürtdh. — Steuerung an gittingS (Stohr»

PerbinbungSftüdCe), Pon ®ebr. gifper in Spaffpaufen. —
SRafpine zum SluSfcfrleifen Pon SSöttper» unb Süblerroaren,
Pon 3. gr. Stohr, Srabtbap 31, S9ern. — platte für Stuf»

bringen Pon Stpplifation auf ®IaS, Pon Slbotf ©örlifc, untere
SRüplefteg 4, 3ürip. — Stidmafpineneinriptung zur rapport»
utöftigen ©rzeugnng oon Spnurberzierungen, bon St. frnfenn8
in St. ©alten. — 9teue8 3iff^blatt, non 3- S3, gelber,

SRüptenpIap 8, ßuzern. — tßerüielfältigungSfarion, bon 3oh-
ftrafter, fralbenegggnartier 7, 3üricfr.

Sériai über neue patente.
SDtitgeteilt burd) ba§ Sutern, fftatentbureau Dort freimann it. (£o.
in Oppeln, (ülugfünfte itnb Dtat in fftatentfacpen erhalten bie

Stbonnenten biefeS S3tatte§ gratis.)

©in Verfahren zum girniffen Pon froljgegenftäubctt
ift frerrn S3ictor 23ictorfon in 2Beft»3topbnrp, Staat SRaffa»

cpufettS patentiert morben. 23or bem Rotieren gemifpter
frolzarbeiten, z- S3- berjenigen an ißianoS, giebt man bisfrer
nier bis fecfrS girniftanftripe nnb fefct feben einzelnen Stn»

ftricp 3—10 Sage lang ber ©inroitfung ber ßuft aus.
Um bie fo erforberlipen fepr langen 3oitränme auf 4—6
Sage abzufürzen, ermärmt man bag frolz nach jebem Stn»

ftricp, mag am heften mit rohem ßeinöl ftatt ßeinöl«girnift
auggeführt roirb, in einer freizfammer allmälig auf etroa

38®, erhält eg mehrere Stnnben auf biefer Semperatur
unb erpiftt eg fplieftlip noch längere 3fa (im ganzen 8—
24 Stnnben) auf etroa 49®, fo lange big ber girnift Poll«

foromen t/ocfen geroorben ift. Sie 23erroenbnng beg S3er=

faljreng eignet fid) befonberg für bie frerfteüung non ßurag»
fuhrwerlen unb fDtöbeln.

frerrn frerbert 3ohn frabban in ßonbon ift ein 35cr»

fnftteit zur gtttbung ober fUtufterung Pott frolzfouruicrett
patentiert roorben. Stuf bie Unterfeite oon bünnen gournieren
aug poröfen unb roeicpen frolgarten, z- S3. ®i"cpen= ober

Stpornholz, trägt man garbftoffe ober S3eizen bezro. fept fie
bem ßeim zu, teeldjer zum Stuffleben beg gournierg bient.
33ei bem bann üblichen Sfapreffen ber gourntere nach Pent

Stufteimen burbphringt ber garbftoff bie ißoren beg frolzeg
unb erfcpeint auf ber Oberfläche. Sa fo bie ganze SRäffe
beg frolzeg. non garbftoffteilcpen burcpfept ift, fann bag

gournier bei 23erleftnng ftetg roieber aufpoliert roerben, ohne
Wie geroöpnlicheg gefärbteg frolz babet bie garbe z« Per«

änbetn.

tëiitil Öaimmttn'ö iia>w|tamer in ber hant.

ieiufrkiutsllfflung.
(Stuä ber „Stfaftrierten 2lu§fteIIung§zettung".)

Sem aufmerffamen S3eobacpter ift e8 faum entgangen,
mie fo mandheg Sinberauge mit hoiftem Verlangen unb freu«
bigem ©ntzücfen bag niebtidje Einberzimmer beim ©ingang
aug ber alten SonpaUe tn bie fratïe A betra^tete unb fiep

nun nidhtg fepnlicper roünfdpt, als in einem fo rooputiepen
©emaep fpielen, fcplafen unb träumen zu föntten. Söelcp ein
unenblicpeg ®lüd, roenn SSater unb ÜRutter auf feine SSünfipe
eingehen roollten 23ieUeid)t roer roeift, nädpfte SBeipnacpten
SBfc wollte e§ mit Perboppeltem gleift feinen fraugaufgaben
obliegen, unb um fiep eines folcpen freiligtumS roürbig zu
erroetfen, auch immer redjt Drbnung palten, alle Spielfacpen
fofort naep ©ebrauep an ipr Spiäftcpen legen, bamit eS mit
Stolz feine grennbinnen im eigenen freirn empfangen fönnte.
Sie beiben Söettc^en, fo falfuliert ein junges SRäbcpen, mären
ja wie gemacht für feine SSerpältniffe. Sa§ jüngere Sdproefter»
dpen mürbe bann roäprenb ber Slbenb« unb SRorgenftunben
ganz fetaer Dbput unb feinem gnäbigen Szepter unterteilt.
Unb toie Perlodenb biefer fcpön gebeefte Sifcp mit bem nieb»

litpen Kanapee bapinter unb mepr noep ber Soilettenfcpranl
mit Spiegel! 2Bte perrlidp, roie teigenb! Sin ben abgerundeten
Tanten mürbe fidi bag Scpmeftercpen ben ®opf auip nipt
fo oerftoften, Wie jüngft an IRutterS S3ettfteIIe in beutfper
Sîenaiffance.

fr at biefer Sinberfinn nipt tiefen ®runb? ©eroift roirb
in einem fo heimeligen, in jeber S3eziepung für ®inber paffenb
eingeripteten ©emape ber Sinn für fräuSlipfeit, für Orb»
nung unb Steinlipfeit oiel mepr getoeeft unb lebenbig erhalten,
als in einem non bunfeln, fproeren, fparffantigen 9Röbeln
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bei deren Verzollung der schon wiederholt gerügte Mißstand
immer noch fortbesteht, daß fertige Spiegel mit Rahmen
und bloßes Spiegelglas den gleichen Zoll bezahlen, erstere
aber durch zweckmäßige Verpackung in bloßen Zangen, ohne
Kisten, quasi netto verzollt eingehen, während das als Halb-
fabrikat dienende Spiegelglas, das zur Verpackung schwerer
Kisten bedarf, brutto zu verzollen ist, und daher mit minde-
stens soviel Spesen beHaftel wird, als das wie erwähnt ver-
packte Ganzfabrikat.

Daß diese unbillige Zollbehandlung die auswärtige Kon-
kurrenz in den fertigen couranten Spiegeln — namentlich
mit verkröpften Rahmen — zum Nachteile der inländischen
Industrie, die nur die Rahmen fabriziert und das Glas vom
Auslande beziehen muß, ganz ungebührlich begünstigt, liegt
auf der Hand. Deshalb kann die letztere eben nur noch da
das Feld behaupten, wo die anerkannt bessere Qualität der
schweizerischen Fabrikate ins Gewicht fällt.

Mit Bezug auf feinere Salonspiegel, die früher und zum
Teil jetzt noch namentlich aus Paris bezogen wurden, kann
hingegen konstatiert werden, daß nun der Bedarf an solchen
mehr und mehr im Inland gedeckt wird. Es ist dies ein
Ersatz für den anderweitig, besonders durch die Verminde-
rung des Exports im Leistengeschäft entstandenen Ausfall.

Die gegenwärtige kantonale GeWerbeausstellung in Zürich
bietet Gelegenheit, zu sehen, was die Zürcher Industrie auf
diesem Gebiete zu leisten imstande ist.

Verbandswesen.
jDer Schweizerische Glasermeister-

verein hält die diesjährige ordentliche
Generalversammlung Sonntag den 26.
August 1894, vormittags Punkt 10 Uhr,
im Hotel zum „Pfauen" am Zeltweg
in Zürich.

^Traktanden:
Protokoll der letzten Generalversamm-
lung,
Jahresbericht des Vorstandes und
der Sektionen,
Abnahme der Jahresrechnung und

Bericht der Revisoren und Aufnahme neuer Mitglieder,
Wahlen: u. des Vorortes, d. des Centralvorstandes,
Beschlußfassung über Einführung eines Regulatives betr.

Regelung des Lehrlingswesens,
Bericht über die Stellungnahme des Vereins zum Sub-
missionswesen,
Unvorhergesehenes und freie Anträge,
Besuch der kantonalen Gewerbeausstellung in Zürich.

Neueste eidg. Patente für Erfindungen
schweizerischen Ursprungs.

Neue bewegliche Vorspannvorrichtung für Brabanterpflüge,
von Aug. Dutoit in Chavannes bei Moudon. — Automa-
tischer Thürschließer mit regulierbarer Friktionshemmung, von
Goltfr. Meyer, Haldeneggqnartier 7, Zürich IV. — Rost

zum Decken von Fußbodenöffnungen; Lineal; Winkel aus

Profileisen, von Knobel u. Heer in Flums. — Neuer Petrol-
motor, von Samuel Bächtold, Maschinenfabrikant in Steck-
born. — Matratzenfeder, von Alois Felix, Sattler in Frauen-
seid. — Jsolierungsgrundplatte mit Mantel für Zimmeröfen,
von Gebr. Lincke in Zürich. — Neuerung an Fittings (Rohr-
Verbindungsstücke), von Gebr. Fischer in Schaffhausen. —
Maschine zum Ausschleifen von Böttcher- und Küblerwaren,
von I. Fr. Rohr, Sladtbach 31, Bern. — Platte für Auf-
bringen von Applikation auf Glas, von Adolf Görlitz, untere
Mühlesteg 1, Zürich. — Stickmaschineneinrichtung zur rapport-
mäßigen Erzeugung von Schnurverzierungen, von A. Hufenus
in St. Gallen. — Neues Zifferblatt, von I. B. Felder,

Mühlenplatz 8, Luzern. — Vervielfältigungskarton, von Joh.
Krayer, Haldeneggquartier 7, Zürich.

Bericht über neue Patente.
Mitqeteilt durch das Intern. Patentbureau von Heimann u. Co.
in Oppeln. (Auskünfte ^nd Rat in Patentsachen erhalten die

Abonnenten dieses Blattes gratis.)

Ein Verfahren zum Firnissen von Holzgegenständen
ist Herrn Victor Victorson in West-Roxbury, Staat Massa-
chusetts patentiert worden. Vor dem Polieren gemischter

Holzarbeiten, z. B. derjenigen an Pianos, giebt man bisher
vier bis sechs Firnißanstriche und setzt jeden einzelnen An-
strich 3—10 Tage lang der Einwirkung der Luft aus.
Um die so erforderlichen sehr langen Zeiträume auf 4—6
Tage abzukürzen, erwärmt man das Holz nach jedem An-
strich, was am besten mit rohem Leinöl statt Leinöl-Firniß
ausgeführt wird, in einer Heizkammer allmälig auf etwa
38b, xrhâu es mehrere Stunden auf dieser Temperatur
und erhitzt es schließlich noch längere Zeit (im ganzen 8—
24 Stunden) auf etwa 49", so lange bis der Firniß voll-
kommen trocken geworden ist. Die Verwendung des Ver-
fahrens eignet sich besonders für die Herstellung von Luxus-
fuhrwerken und Möbeln.

Herrn Herbert John Haddan in London ist ein Ver-
fahren zur Färbung oder Musterung von Holzsournieren
patentiert worden. Auf die Unterseite von dünnen Fournieren
aus porösen und weichen Holzarten, z. B. Eschen- oder

Ahornholz, trägt man Farbstoffe oder Beizen bezw. setzt sie

dem Leim zu, welcher zum Aufkleben des Fourniers dient.
Bei dem dann üblichen Anpressen der Fourniere nach vem

Ausleimen durchdringt der Farbstoff die Poren des Holzes
und erscheint auf der Oberfläche. Da so die ganze Masse
des Holzes von Farbstoffteilchen durchsetzt ist, kann das
Fournier bei Verletzung stets wieder aufpoliert werden, ohne
wie gewöhnliches gefärbtes Holz dabei die Farbe zu ver-
ändern.

Emil BilllUlllMl's Kiàzimmkr in drr Zürcher Kant.

GeuierbeansMung.
(Aus der „Illustrierten Ausstellungszeitung".)

Dem aufmerksamen Beobachter ist es kaum entgangen,
wie so manches Kinderauge mit heißem Verlangen und freu-
digem Entzücken das niedliche Kinderzimmer beim Eingang
aus der alten Tonhalle in die Halle ^ betrachtete und sich

nun nichts sehnlicher wünscht, als in einem so wohnlichen
Gemach spielen, schlafen und träumen zu können. Welch ein
unendliches Glück, wenn Vater und Mutter auf seine Wünsche
eingehen wollten! Vielleicht wer weiß, nächste Weihnachten!
Wie wollte es mit verdoppeltem Fleiß seinen Hausaufgaben
obliegen, und um sich eines solchen Heiligtums würdig zu
erweisen, auch immer recht Ordnung halten, alle Spielsachen
sofort nach Gebrauch an ihr Plätzchen legen, damit es mit
Stolz seine Freundinnen im eigenen Heim empfangen könnte.
Die beiden Bettchen, so kalkuliert ein junges Mädchen, wären
ja wie gemacht für seine Verhältnisse. Das jüngere Schwester-
chen würde dann während der Abend- und Morgenstunden
ganz seiner Obhut und seinem gnädigen Szepter unterstellt.
Und wie verlockend dieser schön gedeckte Tisch mit dem nied-
lichen Kanapee dahinter und mehr noch der Toilettenschrank
mit Spiegel! Wie herrlich, wie reizend! An den abgerundeten
Kanten würde sich das Schwesterchen den Kopf auch nicht
so verstoßen, wie jüngst an Mutters Bettstelle in deutscher
Renaissance.

Hat dieser Kindersinn nicht tiefen Grund? Gewiß wird
in einem so heimeligen, in jeder Beziehung für Kinder passend

eingerichteten Gemache der Sinn für Häuslichkeit, für Ord-
nung und Reinlichkeit viel mehr geweckt und lebendig erhalten,
als in einem von dunkeln, schweren, scharfkantigen Möbeln
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